
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BETREFF Ihre Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) bezüglich der Stellenbesetzung 
und Auswahlverfahren im höheren Dienst der Bundesanstalt THW 

 BEZUG Ihr Antrag vom 04. April 2022 
 AZ U 6/106-13 
 DATUM Bonn, 7. April 2022 

 
 
Sehr geehrte Frau , 
sehr geehrter Herr, 
 
da mir keine postalische Anschrift von Ihnen vorliegt, erhalten Sie dieses Schreiben 
ausschließlich per E-Mail. 
 
Ihre Anfrage nach dem IFG bezüglich der Stellenbesetzung und Auswahlverfahren im höheren 
Dienst der BA THW ist hier eingegangen. 
 
Für die Beantwortung bin ich auf die Zuarbeit des zuständigen Referates angewiesen. Sobald 
mir von dort die entsprechenden Informationen vorliegen, werde ich Ihre Anfrage beantworten. 
 
Sie bitten um Antwort in elektronischer Form. Bei der Beantwortung eines IFG-Antrages 
handelt es sich um einen Verwaltungsakt. Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz ist ein Verwaltungsakt demjenigen bekanntzugeben, für den er bestimmt ist. Die 
Bekanntgabe an Sie persönlich ist bei einer Übermittlung an die angegebene E-Mail-Adresse 
der Internetseite „Frag den Staat“ nicht sichergestellt. Ich bitte Sie daher um Übermittlung einer 
persönlichen E-Mail-Adresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Hermann 
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